
Rezensionen

MEHRINGER, HARTMUT Wiıderstand und Emigration. Das NS-Regime und seine Gegner. eut-
scher Taschenbuch Verlag München 199”7/

In der verdienstvollen dtv-Taschenbuchreihe „Deutsche Geschichte der neuesten Pert: hat
Hartmut Mehrıinger, Leıiter der Berliner Außenstelle des Instituts für Zeitgeschichte, mıt Erfolg
versucht, die fast NIC mehr übersehbare enge VOonNn Untersuchungen und Quellenpublikationen
über die Gegner des NS-Regimes zusammenzufassen; über „Forschungsstand, Quellen und L.te-
ratur“ biıetet 1 (S 267—3 ]) eıinen unentbehrlichen Überblick mıt bibliographischen Angaben ber

350 on ıhm zıtierte Veröffentlichungen.
Miıt Recht Mehrıinger die Stelle des üblicherweise mıt dem Wiıderstand verknüpften

Begriffs der Verfolgung, dıe Ja nıcht auf den Gegner beschränkt Wal, dıe Emigratıion. eweıls für
dıe Zeitabschnitte 933 bis 1936, 936 bıs 941 und 941 bıs 945 berichtet CT über dıe Arbeiter-

bewegung in ıhren verschiedenen Organisatıonen, nationalrevolutionäre und andere Jugendgrup-
pCNn nıt Einschluß der „Cliquen. und schließlich dıe „alten Elıten", bezieht aber auch dıe „unbe-
5E Helden“”, dıe Wehrdienstverweigerer und Deserteure AUS Gewissensgründen wıe Her-
Nal Stöhr und ın Gauger eın Z den „alten Eliten“ zählt T: die Kırchen. Für dıe Bekennen-
de Kırche urteılt C mıt Recht, daß sS1e sıch keineswegs als Wiıderstand den aa verstand,
aber AI eıne polıtische Dımension des Widerstandes“ gedrängt wurde, wIıe Bonhoeffer VONN An-

ang Al gefordert hatte, s1e sıch die staatlıche Einmischung In innerkirchliche Angele-
genheıten und in der Denkschriuft iıhres „radiıkalen“” Flügels 936 unmıttelbar die NS-Herr-

schaftspraxI1s wandte Andererseıts tellte fest, daß auch ihre ertreter bIıs auf einzelne als

Beispiel 1ennt ©: den Penzberger Vıkar arl Steinbauer „lhrer nationalkonservatıv-staatstreuen
Gesinnung verhaftet‘“ blieben, a f verweılst jedoch auch nıcht 1Ur auf die mmındestens ZUMMN Teıl CI-

folgreichen kirchlichen roteste SCHCH dıe Ermorderung der Geisteskranken, sondern ebenfalls auf
dıe wenıger bekannten Erklärungen dıe Ermordung der Juden 1Im „Münchener Laienbrief“
al Landesbischof Meiser und den Beschluß der Breslauer Synode der Bekennenden Kırche der
APU 943

Heinz Boberach

CAMPENHAUSEN, OTTO VON Günther Holstein. Staatsrechtslehrer und Kirchenrechtler in der
Weımarer Republık (Reıhe Rechtswissenschaft. E Centaurus Verlagsgesellschaft. Pfaffenweil-
ler 99 /

In dieser Untersuchung s1e lag der Juristischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universıtät
reiburg 993 als Dissertation VOT wiırd das Werk Holsteıns, das bıslang entweder isolıert Aaus

staatsrechtlicher oder kirchenrechtlicher Perspektive betrachtet worden ISt. erstmals umfassend
dargestellt.

olsteın, geboren 1892, erhielt 1m Elternhaus eıne umfassende relıg1öse und lıterarısche Bıl-

dung; se1n Jurıstisches Studıum, in München begonnen, seizte CI in Berlın fort; den stärksten Eın-
Auß übten dort Otto on Gierke und se1in späterer Doktorvater Erich Kaufmann aUS, be1ı dem 6r

920 nıt eıner Arbeıt über .„Die Ööffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung” promovIerte;
sentlıche Impulse vermiıttelten hm aber auch dıe Berliner Theologen Adolf Von Harnack, Reıin-
101 Seeberg, Deıilßmann und arl oll Im Jahre 024 wurde 61 mıt 31 ahren ZUM Profes-
SOT in Greifswald ernannt, 929 folgte CT eiınem Ruf nach Kiel, 931 aber starb CI, gerade Zum

Dekan gewählt, bereıts nıt 38 ahren
Von Campenhausen zeichnet Holsteıin als eınen vielfältig egabten, der als Kunstkritiker und

icHtier dılettierte und in all seinen Aktıivıtäten versuchte, praktische Lebensführung und geistige
Überzeugung In Einklang bringen en seiner wissenschaftlichen Tätigkeıt trat CT als Redner,
rediger, Lehrer, Synodaler der pommerschen Synode und der Generalsynode der Evangelıschen
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Kırche der Altpreußischen Unıon nhaber anderer Amter auf. die ailenchristliches En-
gagement widerspiegeln

Holstemn WAar polıtısch konservatıv stand der NVP nahe und beteiligte sıch 929/30 der
Gründung der Konservatıven Volksparte1ı In der Beurteijlung des Ersten Weltkrieges ne1gte
61 2105 Glorifizierung und Verherrlichung des Kriıeges „„als der SI  iıchen Bewährungsprobe
Volkes WIEC I: iM ede anläßlıch des Geburtstages des Reichspräsidenten VON Hınden-
burg formulıerte Campenhausen resumitlert daß Oolsteıiın „dıe unklare Vermischung polıtıscher
moralıscher und relıg1öser otıve bis SCIMN Lebensende NıIC na ablegen können SeIin
Denken gründete deutschen Idealısmus weshalb CF Posıtivismus der Weımarer epublı

krisenhafte Entwicklung sah Innerlıch der Republık fernstehend seizte sıch jJedoch für dıe
Aufwertung iıhrer Verfassung 6IMn insbesondere für dıe hr verbrieften Grundrechte Als Profes-
SOT versuchte ß den Studenten dıe LICUC Staatsform nahezubringen in der Rechtswissenschaft
aber kämpfte GT, für dıe Erkenntnis „letzter metaphysıscher Beziehungen und etzter transsubjekti-
VeTr Werte*“

Nach CHIGT Auffassung sollte sıch dıe Rechtswissenschaft nıcht auf dıe logızıstische Bearbe1-
un Von Rechtssätzen beschränken sondern sıch gesellschaftlıchen Fragen stellen und deren
Lösung beitragen Neben dem deutschen Idealısmus ıldete für Olsteın das Christentum die
zweiıfte geistesgeschichtliche Grundlage der Kultur und damıt auch VON aa und Recht

Holstern hat umfangreıiches Werk innerha VON zehn Jahren geschaffen 6S mfaßt 6’7 14
te! darunter selbständıge Bücher und Schriften 90723 1atte ST sıch Nıt Schrift über dıe
„Staatsphilosophie Schleiermachers“ habılıtıe und damıt als erster Jurıst dessen großen edan-
kenreichtum entfaltet Sein Hauptwerk bılden dıe 9728 erschıenenen „Grundlagen des evangelı-
schen Kırchenrechts dıe Abhandlung der Weımarer Zeıt dıe das Kırchenrecht nach
dem Wegfall des landesherrlichen Kirchenregiments gleichermaßen theologısch hıstorisch und
Juristisch erschöpfend behandelt drıttes großes Werk dıe „Geschichte der Staatsphiloso-
phıe erschıien unvollendet erst nach Tod

Holsterms methodısche Überlegungen fanden 88| der zeıtgenössischen Rezeption in unter-
chıiedliches cho VON der heutigen Juristischen Interpretationslehre merkt der Autor an SIN
diese „fundamental unterschieden

In C6r personalen Existenz als Chriıst Lehrer und Wıssenschaftler gelang 6 ıhm TeSU-
VOINN Campenhausen Jurıstisches phılosophisches und theologısches Denken mıteinander

verbinden und darın Zıe] die ıldung CINCS christlichen deutschen Kulturstaates VeTI-

folgen Seıine Behandlung Juristischer Probleme zielte nıcht auf dıe Erstellung CIHGE 1CcUCN etho-
denlehre, sondern gıpfelte ıIMN der Forderung nach CIM grundlegend 1En geistigen Haltung für
das wıissenschaftliche Arbeıten WIC auch für dıe praktısche Juristische Tätigkeit.
Gert ud (7] UHZLIHSECF


